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 Veröffentlicht am 21.03.2001

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §40 Abs2 Z1;

BDG 1979 §40;

Rechtssatz

Eine allenfalls mit der Personalmaßnahme verbundene bloße Verringerung der Ho<nung auf eine zukünftige

Laufbahnaussicht reicht nicht aus, die Verwendungsänderung zu einer quali?zierten im Sinn des § 40 Abs. 2 Z. 1 BDG

1979 zu erheben.
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